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merbefugnisse auch als eigene Rechte aus. Es handelt sich gewissermaßen um eine Über
tragung des staatlich-gesellschaftlichen Eigentums an bestimmte staatliche Organe. Die 
Übertragung erfolgt mit der Maßgabe, die Produktionsmittel im Interesse der ganzen Ge
sellschaft zu nutzen; soweit das erfolgt, wird das jeweilige Wirtschaftsorgan selbst Eigen
tümer dieser Teile des Volkseigentums. Die Übertragung wird unter den durch Gesetz 
oder Verordnung bestimmten Voraussetzungen hinfällig, daß das Organ seine Rechte 
mißbraucht hat oder ihre Ausübung im gesellschaftlichen Interesse unmöglich wird 
(z. B. ungenutzte Grundmittel, Umbildung von Betrieben). Insoweit wird das nächsthö
here Organ entscheidungsbefugt. In der Summe aller Staats- und Wirtschaftsorgane ver
körpert sich der Staat, in der Summe ihrer Befugnisse realisiert sich das staatlich-gesell
schaftliche Eigentum. Die Gesellschaft (repräsentiert durch den Staat) realisiert die Aneig
nung der durch die Arbeit geschaffenen Güter, indem die einzelnen Glieder in bestimm
tem Umfang eigenverantwortlich handeln und in bezug auf das Volkseigentum Rechte 
ausüben, die nur sie und kein anderer realisieren kann. Damit bleibt aber das Volkseigen
tum nach wie vor Volkseigentum, es entsteht kein partielles Eigentum (Gruppeneigen
tum) einzelner Wirtschaftsorgane. Insoweit handelt es sich auch nicht um den von Bley 
befürchteten Rückfall in eine niedere Stufe des gesellschaftlichen Eigentums, wenn die 
Rechte der WB und VEB als ihnen eigene Rechte anerkannt werden.« Dieser Auffassung 
jedoch widersprachen Hans-Ulrich Hochbaum/Helmut Oberländer (Die Rechtsstellung 
des VEB). Langer und Streich korrigierten daraufhin ihre Auffassung (Horst Langer/Ger- 
hard Pflicke/Rudolf Streich, Volkseigentumsrecht und Stellung der Betriebe). Sie spra
chen sich nunmehr gegen eine »sachenrechtliche Einengung des Eigentumsrechts der so
zialistischen Gesellschaft« und für eine »Synchronisierung von ökonomischem und juristi
schem Eigentumsbegriff« aus. Dann wurde aber ausgeführt: »Zugleich erfordert dies, daß 
in bezug auf die einzelnen Objekte des Volkseigentums eine klare Rechte- und Pflichtensi
tuation mit einem neuen Rechtsinstitut gesichert werden muß« (a.a.O., S. 415). Weiter 
bezeichneten die Autoren die spezifische Rechtsstellung der Betriebe und die Befugnisse 
der wirtschaftsleitenden Organe zur Planung und wissenschaftlichen Führung als notwen
dige Erscheinungsform der Realisierung des Eigentumsrechts des sozialistischen Staates.

Rolf Schüsseler (Theoretische Probleme .. . [Thesen], S. 36) sprach dann Anfang 1976 15
von der »Fondsgliederung des sozialistischen Eigentums«. Er versteht unter »Fonds« 
Struktur- und Funktionseinheiten des Gesamtobjekts der Eigentumsbeziehungen, »mit de
nen seine planmäßige Proportionierung, die Separierung für und die Zuweisung an staatli
chen Teilorganisationen und eine funktionell differenzierte gesellschaftliche Zweckbestim
mung der in den Fonds zusammengefaßten materiellen und finanziellen Mittel zur Gel
tung gebracht werden«. Dem Staat stehe die »Dispositionsgewalt.. . über die Fonds
struktur des Volksvermögens, den Verantwortungsbereich der den gesamtgesellschaftli
chen Aneignungsprozeß vollziehenden Subjekte, seine gesellschaftlich-planmäßige Gestal
tung, die danach ausgerichtete Verwertung aller Produktions- und Konsumtionsmittel 
und den erwirtschafteten Zugewinn an Vermögenswerten« zu (a.a.O., S. 39). Fondsinha
ber sind die unteren wirtschaftenden Einheiten (Betriebe, Kombinate). Rolf Schüsseler 
faßt das »Rechtsregime der Fondsinhaberschaft« als ein »originäres subjektives Bewirt
schaftsrecht« auf, das dazu legitimiere, mit den vom sozialistischen Staat übergebenen, se
parierten, rechtlich verselbständigten volkseigenen Fonds im Rahmen und nach Maßgabe 
der staatlichen Eigentümerentscheidungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung
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